
Ihr Partner für:
• Immobilienvermittlung
• Hausverwaltung
• Mietverwaltung

Exposé



Als ein zertifizierter Immobilienmakler und Immobilienverwalter biete ich Ihnen eine kompetente Beratung 
bezüglich An- und Verkauf von Immobilien, Mieten und Vermieten von Immobilien, Verwalten von Immobi-
lien und kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilien.

Sollte es nicht Ihre Traumimmobilie sein, dann kontaktieren Sie uns und wir suchen für Sie die passende Sollte es nicht Ihre Traumimmobilie sein, dann kontaktieren Sie uns und wir suchen für Sie die passende 
Immobilie!Immobilie!

• Walter Immobilien
Denis Walter
Edelweißstr. 1
86179 Augsburg

• Kontakt:
Telefon: +(49) 821 71000829
Telefax: +(49) 821 71003783
Mobile: + (49) 152 02766602

• Internet:
Email: info@walter-immob.de
www.walter-immob.de



86153 AUGSBURG
LIEBIGSTR. 1

MAISONETTE-WOHNUNG 
IN HERVORRAGENDER 

LAGE



HAUPTKRITERIEN
• Wohnungstyp: Maisonette-Wohnung
• Baujahr: 1994
• Heizungsart: Zentralheizung
• Energieträger: Erdgas leicht
• Energieverbrauch: 116,7 kWh/(m²*a)
• Etage: 3 von 4
• Wohnfläche: ca. 149 m²
• Zimmer: 5
• Schlafzimmer: 2
• Badezimmer: 1
• Objektzustand: gepflegt
• Garage: 1x Duplexstellplatz
• Bezugsfrei ab: Sofort
• Duplexstellplatz: 8.000 €
• Kaufpreis: 679.000 €



OBJEKTBESCHREIBUNG

Die hier angebotene Maisonette-Wohnung mit offenem Wohnstil liegt am Rande der 
Augsburger Altstadt und befindet sich in einem Mehrparteienhaus. Das Mehrfamilienhaus 
wurde im Jahr 1994 erbaut. 

Es bietet sich die Möglichkeit aus dieser 4-Zimmer-Maisonette-Wohnung, mit wenigen 
Handgriffen in eine geschlossene 4,5- oder 5,5-Zimmer-Wohnung umzubauen, sodass in-
dividuelle Rückzugsmöglichkeiten auf 149 m2 Wohnfläche gegeben währen. 

Der Kamin lädt in den kalten Jahreszeit zum gemütlichen Beisammensein. 

Abgeschlossen wird dieses Immobilienangebot mit einem Tiefgaragenstellplatz, einen ge-
räumigen Kellerraum und den Zugang zum Dachspitz.



AUSSTATTUNG

• Fußbodenheizung im Badezimmer.

• Ein weiteres Highlight ist der Tiefgaragenstellplatz.

• Einbauküche der Marke LEICHT mit Granitarbeit.

• Kellerraum sowie ein Dachspitz, bieten Ihnen viel Stauraum und Lagermöglichkeiten bieten

• Hochwertig verarbeiteter Natursteinkamin mit Marmorsitzbänken.

• Südbalkon



LAGE

Sie wollen zentral und dennoch in ruhiger Lage wohnen, dann sind Sie hier richtig. In un-

mittelbarer Nähe gibt es Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und alles, was man für den täg-

lichen Bedarf benötigt. Die Augsburger Innenstadt und der Hauptbahnhof sind zu Fuß gut 

erreichbar. Der direkte Zugang zum öffentlichen Nahverkehr ist vorhanden.





























* Exposé wurde gemäß den Angaben des Verkäufers erstellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen.

Weitere Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Sonstiges 

GELDWÄSCHE: Als Immobilienmaklerunternehmen ist die Walter Immobilien nach § Abs. 1 Nr. 14 und § 10 
Abs. 3 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität 
des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen. Hierzu ist es erforderlich, dass wir nach § 11 GwG die 
relevanten Daten Ihres Personalausweises festhalten (wenn Sie als natürliche Person handeln) – beispielsweise 
mittels einer Kopie. Bei einer juristischen Person benötigen wir eine Kopie des Handelsregisterauszugs, aus 
welchem der wirtschaftlich Berechtigte hervorgeht. Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass der Makler die Kopien 

bzw. Unterlagen fünf Jahre aufbewahren muss.

Preis: 679.000 €
1,5 % Maklercourtage zzgl. 19% MwSt.



§1 Vertraulichkeit
(1) Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen Informationen sind nur für den Emp-
fänger bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen 
Dritten – auch Vollmachtgebern oder Dritte, die den Auftraggeber beauftragt haben – ohne 
vorherige Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
(2) Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Exposés oder der Informationen aus dem 
Exposé an Dritte ist der Auftraggeber für den Fall des Vertragsschlusses durch den Dritten ver-
pflichtet, der Walter Immobilien (nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich vereinbarte 
Provision zu entrichten.
§2 Haftung
(1) Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich auf den Angaben 
des Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Exposé 
enthaltenen Informationen. Der Makler hat diese Informationen weder in tatsächlicher noch 
in rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht offensichtlich unrichtig, 
nicht plausibel oder sonst bedenklich sind;  es wird empfohlen, insofern gegebenenfalls Fach-
leute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen.
(2) Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges und vorsätzliches Verhalten begrenzt, 
sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit des Auftraggebers führt.
§3 Provisionspflicht
(1) Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund des Nachweises oder der Vermittlung des 
Maklers der Hauptvertrag wirksam zustande kommt.
(2) Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé genannten Sätze ist innerhalb von 10 
Werktagen nach wirksamen Vertragsschluss und Rechnungslegung durch den Makler fällig. 
Im Fall des Verzuges sind im Verkehr mit Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten im Verkehr mit Unternehmern Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten, jeweils 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu entrichten.
(3) Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher Art 
schaden nicht und begründen weiterhin den vereinbarten Provisionsanspruch.
(4) Weicht der tatsächlich geschlossene Hauptvertrag inhaltlich von dem Gegenstand des 
Exposés ab, wird aber mit ihm wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt der Anspruch auf 
die ursprüngliche Provision bestehen.
(5) Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden und fällig, wenn der Verkauf mit einer 
anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftraggeber in einem besonders engen persön-
lichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Verhältnis steht.
§4 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge
Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des Hauptvertrages 
einen nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung einer Differenzprovision verpflichtet, 
wenn der Inhalt des nachfolgenden Vertrages ebenfalls Teil des ursprünglichen Auftrages war 
und vom Makler ebenfalls angeboten wurde. Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn unter 
Erweiterung oder Änderung des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein geänderter oder neuer 

Hauptvertrag zustande kommt („nachfolgender Vertrag“). Die Differenzprovision errechnet 
sich aus der Differenz zwischen der vereinbarten Provision für den Nachweis der Gelegenheit 
zum Abschluss des ursprünglichen Vertrages und der vereinbarten Provision für den Nachweis 
der Gelegenheit zum Abschluss des nachfolgenden Vertrages.
§5 Vorkenntnis
Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im Exposé bezeichneten Objektes (nachfol-
gend „Objekt“) bzw. des Eigentümers des Objektes diesen Umstand dem Makler unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, so hat der Empfänger dem Makler im Wege des 
Aufwendungsersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutzlos gewordenen Aufwendungen zu 
ersetzen, die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfänger ihn nicht über die 
bestehende Vorkenntnis informiert hat.
§6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei Verhandlungen mit dem von der Walter 
Immobilien nachgewiesenen Vertragspartner als ursächlich wirkenden Makler zu nennen.
(2) Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kenntnis zu geben, wann und zu welchen Be-
dingungen er einen Vertrag über das Objekt oder über ein anderes Objekt des von uns nach-
gewiesenen Vertragspartners abschließt.
(3) Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsschluss.
(4) Der Makler hat ebenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages 
und der getroffenen Nebenvereinbarungen.
§7 Unverbindlichkeit der Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bzw. Vermietung und Verpachtung 
bleiben dem Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, dass hierfür eine gesonderte 
Vereinbarung getroffen wird.
§8 Doppeltätigkeit
Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu 
werden. Hierbei kann der Makler für beide Parteien als Nachweismakler oder für die eine 
Partei als Vermittlungs- und für die andere Partei als Nachweismakler tätig werden.
§9 Keine weiteren Vereinbarungen
Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder mündliche Nebenabreden über 
das Exposé, den Maklervertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nicht 
getroffen wurden.
§10 Gerichtsstand
Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichtsstand vereinbart. Im Verkehr mit Verbrau-
chern ist kein Gerichtsstand vereinbart.
§11 Unwirksame Klauseln
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Soweit Bestimmungen 
nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Walter Immobilien, Edelweißstr.1, 86179 Augsburg(Stand: 14.08.2020)


